
a) 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinbach für den Bereich „Im Gülden 

Morgen“; hier: Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 

BauGB und Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB  

 

Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 (1) BauGB zur 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinbach für den Bereich 

„Im Gülden Morgen“ werden beschlossen. Die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung erfolgt für die 

Öffentlichkeit durch die der Sitzungsvorlage beigefügten Unterlagen.  

 

Die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist im amtlichen Mitteilungsblatt „kultur und 

gewerbe“ und auf der städtischen Internetseite öffentlich bekannt zu machen. Zusätzlich sind die 

Veröffentlichungen in einem zentralen Portal des Landes unter der Internetseite www.uvp.nrw.de 

zugänglich zu machen.  

 

b) Bebauungsplan Rheinbach Nr. 61 „Im Gülden Morgen“, 2. Änderung: Durchführung der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und Durchführung der 

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 

4 (1) BauGB  

 

Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 (1) BauGB zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 61 „Im Gülden Morgen“ 

werden beschlossen. Die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung erfolgt für die Öffentlichkeit durch 

die der Sitzungsvorlage beigefügten Unterlagen. 

 

Die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist im amtlichen Mitteilungsblatt „kultur und 

gewerbe“ und auf der städtischen Internetseite öffentlich bekannt zu machen. Zusätzlich sind die 

Veröffentlichungen in einem zentralen Portal des Landes unter der Internetseite www.uvp.nrw.de 

zugänglich zu machen.  
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